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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 20. Dezember 1985

zur Änderung aufgrund des Beitritts Spaniens und Portugals der Richtlinie 85/384/EWG
für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi
gungsnachweise auf dem Gebiet der Architektur und für Maßnahmen zur Erleichterung
der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienst

leistungsverkehr

(85 /614/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und Por
tugals , insbesondere auf Artikel 396,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Aufgrund des Beitritts Spaniens und Portugals müssen
einige technische Anpassungen an der Richtlinie 85 /384/
EWG (') vorgenommen werden, um eine einheitliche
Anwendung durch das Königreich Spanien und die Por
tugiesische Republik und die anderen Mitgliedstaaten zu
gewährleisten .

Gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Vertrages über den Bei
tritt Spaniens und Portugals können die Gemeinschafts
organe vor dem Beitritt die in Artikel 396 der Beitritts
akte genannten Maßnahmen erlassen . Diese treten vor
behaltlich und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des ge
nannten Vertrages in Kraft —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Vorbehaltlich des Inkrafttretens des Vertrages über den
Beitritt Spaniens und Portguals wird Artikel 1 1 der
Richtlinie 85/384/EWG mit Wirkung vom 1 . Januar
1986 durch die Hinzufügung des folgenden Textes ge
ändert :

,,j ) in Spanien
— der vom Ministerium für Erziehung und Wis
senschaft oder von den Universitäten verlie
hene amtliche Architektentitel (titulo oficial de
arquitecto) ;

k) in Portugal

— das von den Schulen für bildende Künste in
Lissabon und Porto ausgestellte Diplom
,diploma do curso especial de arquitectura',

— das von den Schulen für bildende Künste in
Lissabon und Porto ausgestellte Architekten
diplom ,diploma de arquitecto',

— das von den Hochschulen für bildende Künste
in Lissabon und Porto ausgestellte Diplom ,di
ploma do curso de arquitectura',

— das von der Hochschule für bildende Künste
in Lissabon ausgestellte ,diploma de licen
ciatura em arquitectura',

— das von der Technischen Universität Lissabon
und der Universität Porto ausgestellte Diplom
,carta de curso de licenciatura em arquitec
tura'."

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, um dieser Richtlinie innerhalb der in Artikel 31
Absatz 1 der Richtlinie 85/384/EWG genannten Frist
nachzukommen .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 20 . Dezember 1985 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

(l) ABl . Nr. L 223 vom 21 . 8 . 1985 , S. 15 . R. KRIEPS


